
vhw FW 6 / Dezember 2005 285

vhw

vhw
Partizipation  – ein Schlüsselbegriff 

Die Begriffe „Zivil-“ und „Bürgergesellschaft“ haben ge-
genwärtig Hochkonjunktur. Die Politik fordert derzeit in
fast allen Diskussionen über die Zukunft unserer Gesell-
schaft die Bürger dazu auf, sich freiwillig für ihr Ge-
meinwesen einzusetzen. Kaum ein Mandatsträger ver-
spricht dem Bürger noch, der Staat könne seine Proble-
me lösen und ihn damit entlasten. Wie kommt es, dass
der Staat in der aktuellen Diskussion über das Verhältnis
von Staat und Gesellschaft in die Defensive geraten ist?

Die Ursachen für die breite Aufmerksamkeit, die das Konzept der
Bürgergesellschaft und, mit diesem in einem untrennbaren Zu-
sammenhang stehend, das bürgerschaftliche Engagement er-
fährt, sind vielfältig und lassen sich allgemein etwa so beschrei-
ben: Im Zeitalter einer zunehmenden wirtschaftlichen Globali-
sierung, von Parteien- und Politikverdrossenheit und eines
Legitimationsverlustes demokratischer Regierungen erhalten

Fragen gesellschaftlicher Transparenz, Möglichkeiten der tatsäch-
lichen Wahrnehmung von Partizipation der Bürger sowie das
Maß an Verantwortung des Einzelnen für sich selbst und die Ge-
sellschaftsgestaltung einen neuen Stellenwert (siehe Priller 2002: 
39 ff.). Zudem ist folgender Befund kaum noch bestritten: Der
moderne Staat der Industrie-, Dienstleistungs- und Informati-
onsgesellschaft hat im Laufe seiner Entwicklung mehr Aufgaben
übernommen, als er mit den ihm verfügbaren Ressourcen an-
gemessen erfüllen kann. Redeweisen um „Staatsversagen“ oder
vom „überforderten Staat“ kennzeichnen die Situation ebenso
wie die Diskussion über einen „Sozialstaat in der Krise“.

Wenn im gesellschaftlichen Diskurs von Bürgergesellschaft die
Rede ist, geht es allerdings nicht nur um Einsparung und Entlas-
tung des überforderten Sozialstaates durch eine stärkere Leis-
tungserstellung seitens der Bürger, also um eine Instrumentali-
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für eine neue Verantwortungsteilung im 
aktivierenden Staat

Ohne ein starkes ehrenamtliches Engagement der Bürgerinnen
und Bürger für unser Zusammenleben kann unsere Gesellschaft
nicht existieren. Deshalb werden wir weitere Maßnahmen zur
Unterstützung der aktiven Bürgergesellschaft ergreifen, in-
dem wir etwa das ehrenamtliche Engagement fördern.
Die zivilgesellschaftlichen Initiativen zur Konfliktprävention, zur
Integration von Migranten und zur Prävention und Bekämpfung
von Extremismus werden wir unterstützen.

Verbraucherpolitik5

Verbraucherpolitik ist eine Querschnittsaufgabe, die beinahe
sämtliche Bereiche der politischen Agenda betrifft. (…) Ver-
braucherpolitik ist Wirtschaftspolitik von der Nachfrage-
seite. Wir wollen eine Verbraucherpolitik, die nicht auf bürokra-
tische Reglementierungen, sondern auf die gestaltende Funkti-
on im Wettbewerb setzt. 

Verbraucherpolitik muss ein Gleichgewicht zwischen Ver-
braucher- und Wirtschaftsinteressen suchen. Nur so kann so-
wohl für den Einzelnen ein hohes Maß an Lebensqualität gesichert
als auch wirtschaftliches Wachstum und Innovation gefördert wer-
den. Die Verbraucher müssen so informiert sein, dass sie selb-
ständig entscheiden und auswählen können. Wir stehen zum
Leitbild der mündigen Verbraucher als eigenverantwortlich
handelnde Konsumenten und Marktteilnehmer. (…)

Eigenheimzulage, Grundsteuer und REITs
Die Eigenheimzulage wird zum 1. Januar 2006 abge-
schafft. Wohneigentum genießt bei den Bürgern eine beson-

ders hohe Akzeptanz im Rahmen der privaten Altersvorsorge.
Daher werden wir das selbst genutzte Wohneigentum zum
1. Januar 2007 besser in die geförderte Altersvorsorge in-
tegrieren. Die Diskriminierung gegenüber anderen Formen der
Altersvorsorge wird im Interesse einer echten Wahlfreiheit für die
Bürger beseitigt.6

Die Grundsteuer wird auf der Basis der Vorarbeiten von Bay-
ern und Rheinland-Pfalz mit dem Ziel der Vereinfachung neu ge-
regelt.7

Produktinnovationen und neue Vertriebswege müssen nach-
drücklich unterstützt werden. Dazu wollen wir die Rahmenbe-
dingungen für neue Anlageklassen in Deutschland schaf-
fen. Hierzu gehören: die Einführung von Real Estate In-
vestment Trusts (REITs) unter der Bedingung, dass die
verlässliche Besteuerung beim Anleger sichergestellt wird und
positive Wirkungen auf Immobilienmarkt und Standortbedin-
gungen zu erwarten sind; der Ausbau des Verbriefungs-
marktes; die Erweiterung der Investitions- und Anla-
gemöglichkeiten für Public-Private-Partnerships; die Über-
arbeitung der Regelungen für den Bereich Private Equity im
Wege der Fortentwicklung des bestehenden Unternehmensbe-
teiligungsgesetzes in ein Private-Equity-Gesetz.8

5 ebd., S. 111
6 ebd., S. 71
7 ebd., S. 70
8 ebd., S. 73
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sierung der Bürger für staatliche Zwecke. Die Diskussionen um
Bürgergesellschaft und bürgerschaftliches Engagement sind zu-
gleich auch Ausdruck für die Unzufriedenheit des Bürgers mit der
gegenwärtigen Politik und der Versuch, gesellschaftliche Kon-
trolle über staatliches Handeln zu erlangen. Der mündige Bür-
ger übernimmt Gemeinwohlverantwortung auf unterschiedli-
chen Feldern, er möchte aber in diesen Feldern in einem höhe-
ren Maße die Entscheidungsfindung mit beeinflussen. Der
Bürger verlangt daher als Gemeinwohlakteur eine Staatsorga-
nisation, die ihm Transparenz und Partizipation, Effizienz und Ef-
fektivität von Politik und Verwaltung zusichert. 

Vor diesem Hintergrund handelt es sich bei der Diskussion um
die Bürgergesellschaft – auch aus Sicht des vhw – vor allem um
eine Diskussion über ein Demokratiemodell, das die Machttei-
lung zwischen Staat und Gesellschaft erneut auf die Tagesord-
nung setzt. Es geht um eine Neujustierung des Verhältnisses von
Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Bürger (vgl. Anheier 2000:
71 ff.). Der vhw hat das neue Gesellschaftsverständnis von der
„Bürgergesellschaft“ im aktivierenden und ermöglichenden Staat
aufgegriffen und zur Leitlinie seiner künftigen Verbandspolitik er-
hoben (siehe hierzu vhw 2005: 182 ff., insbes. 185/186). 

Damit das Projekt „Bürgergesellschaft“ zur Entfaltung kommen
kann, bedarf es einer neuen Verantwortungsteilung zwischen
Staat und Bürgergesellschaft. Der Begriff der Verantwortungs-
teilung macht Ernst mit dem an sich unstreitigen Befund, dass
Staat und Verwaltung kein Gemeinwohlmonopol zukommt. In
der Verwaltungsrealität existiert vielmehr eine Pluralität von Ge-
meinwohlakteuren, d. h., neben der öffentlichen Hand sind dies
einzelne oder organisierte Bürger, Unternehmen oder Organi-
satoren des dritten Sektors. Es ist Aufgabe des aktivierenden
Staates, die spezifischen Gemeinwohlkompetenzen dieser Ak-
teure zusammenzuführen und füreinander fruchtbar zu ma-
chen. Das Leitbild des aktivierenden Staates nimmt damit das
Konzept einer neuen Verantwortungsteilung zwischen Staat
und Gesellschaft, zwischen staatlicher Steuerungsverantwor-
tung und Verantwortung übernehmender Bürgergesellschaft
auf und sucht es durch die Bereitstellung von Gemeinwohl si-
chernden Regelungsstrukturen konkretisierend umzusetzen
(Schuppert 2000: 189 ff.). Diese „Gewährleistungsfunktion“ des
Staates macht deutlich, dass es in diesem Prozess nicht um ei-
ne einfache Rückkehr zur „Privatrechtsgesellschaft“ geht und der
Bürger sich selbst überlassen wird, sondern der Staat Verpflich-
tungen zum Schutz des Bürgers anerkennt, die sich zu Garanti-
en für bestimmte Gemeinwohlstandards verdichten können.
Durch die Schaffung von entsprechenden Handlungs-, Organi-
sations- und Verfahrensformen verleiht der Staat dem Konzept
der Verantwortungsteilung einen rechtlichen Rahmen. Die recht-
liche Rahmenordnung besteht aus den Strukturelementen der
Ermöglichung, der Strukturierung und der Begrenzung koope-
rativer Gemeinwohlverwirklichung. In all diesen drei Konkreti-
sierungsfeldern praktizierender Verantwortungsteilung geht es
um die Entwicklung einer auf den aktivierenden Staat zuge-
schnittenen und seine Bedürfnisse aufnehmenden Rechtsord-
nung (Trute 1999: 13 ff.). 

Was zunächst die Ermöglichung kooperativer Gemeinwohlver-
wirklichung betrifft, so geht es darum, durch entsprechende Rah-
menbedingungen das Gemeinwohlpotenzial der Bürgergesell-
schaft zu aktivieren und ihm entsprechende Betätigungsfelder
und -formen zur Verfügung zu stellen. Eine „zentrale Stell-
schraube“ ist insoweit – auch als Spiegelbild einer verstärkten
Übernahme von Aufgaben im Sinne von Eigenverantwortung –
ein Mehr an Partizipation an den Entscheidungs- und Gestal-
tungsprozessen in den Feldern der Stadtentwicklung und des
Wohnens. Für das Gelingen einer erweiterten Teilhabe des Bür-
gers in diesem Rahmen ist es daher von entscheidender Be-
deutung, 

❏ welche Voraussetzungen dafür bei den verschiedenen Ak-
teuren geschaffen werden müssen und 

❏ welche Folgerungen sich hieraus für die Gestaltung von Ko-
operations- und Kommunikationsprozessen ergeben.

Der vhw wird sich unter den vorbezeichneten Vorgaben mit dem
Projekt „Bürgerorientierte Kommunikation“ dieser Aufgabe an-
nehmen und damit einen Beitrag leisten zur Lösung der „zivil-
gesellschaftlichen Gleichung“: aktivierender Staat = neue Ver-
antwortungsteilung = bürgerorientierte Kommunikation.
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